
Geschäftsbericht 2008

Abacho Aktiengesellschaft, Berlin
WKN: 568030
ISIN: DE0005680300

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zur 
ordentlichen Hauptversammlung der Abacho Aktiengesell-
schaft am Freitag, den 21. Mai 2010, um 11:00 Uhr (Einlass: 
ab 10:30 Uhr), im Ludwig-Ehrhard-Haus, Konferenzzentrum 
(Großer Vortragssaal), Fasanenstraße 85, 10623 Berlin, ein.
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Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Kon-

zernabschlusses sowie der Lageberichte für die Abacho Aktienge-

sellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2009, des erläu-

ternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem. §§ 289 Absatz 

4, 5; 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs und des Berichts des 

Aufsichtsrats

Zu diesem Tagesordnungspunkt soll kein Beschluss gefasst werden.

Die vorstehenden Unterlagen liegen von der Einberufung der Haupt-

versammlung an in den Geschäftsräumen am Sitz, Mauerstraße 79, 

10117 Berlin, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Sie werden den Aktio-

nären auf Anfrage auch kostenlos übermittelt. Die genannten Unterlagen 

sowie der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2009 werden zusam-

men mit dieser Tagesordnung auch im Internet unter www.abacho.net im 

Bereich „Investor Relations/Hauptversammlung“ veröffentlicht.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands 

für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-

rats für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichts-

rats für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und 

Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 sowie Be-

schlussfassung über die Bestellung des Prüfers im Falle einer etwa-

igen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 

30. Juni 2010

Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie folgt zu beschließen:

a)	 Die Warth & Klein Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Düsseldorf, wird zum Abschlussprüfer und Konzernab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 bestellt.

b)	 Die Warth & Klein Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Düsseldorf, wird für den Fall, dass eine freiwillige prüferi-

sche Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2010 er-

folgt, zum Abschlussprüfer bestellt.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass mit der Beschlussfassung unter 

dem vorstehendem lit. b. keine Verpflichtung der Gesellschaft begründet 

wird oder werden soll, eine prüferische Durchsicht der zu prüfenden In-

halte eines Halbjahresfinanzberichts zu veranlassen.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Änderung des § 1 Abs. 1 der Satzung zur 

Änderung der Firma der Gesellschaft 

Die Tätigkeit der Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren insbe-

sondere im Zusammenhang mit dem Ausbau des Geschäftssegments der 

Online-Auftragsvergabe verstärkt hin zu einer Holdingfunktion entwi-

ckelt. Die Leitungs- und Lenkungsfunktion in der Abacho-Gruppe hat ge-

genüber den eigenen operativen Geschäftsaktivitäten stärkeres Gewicht 

erlangt. Insbesondere der MyHammer-Onlinedienst als operative wirt-

schaftliche Betätigung der MY-HAMMER Aktiengesellschaft, an der die 

Abacho Aktiengesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung hält, ist inzwi-

schen – wie bereits in der Finanzberichterstattung der vergangenen Ge-

schäftsjahre detailliert dargestellt – von herausgehobener Bedeutung. 

Dieser Entwicklung Rechnung tragend hat die Hauptversammlung be-

reits am 19. Mai 2009 eine Anpassung des Unternehmensgegenstan-

des beschlossen. Nunmehr soll auch die Firma der Gesellschaft entspre-

chend angepasst werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 1 Abs. 1 der Satzung wie folgt 

neu zu fassen:

„1. Die Firma der Gesellschaft lautet: MyHammer Holding AG.“ 

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der 

Mitglieder des Vorstands 

Das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung vom 31. Juli 

2009 (VorstAG) ermöglicht es, dass die Hauptversammlung über die Bil-

ligung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließt 

(§ 120 Absatz 4 AktG). Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglie-

der der Gesellschaft ist ausführlich im Vergütungsbericht dargestellt, der 

im Geschäftsbericht als Teil des Corporate Governance Berichts auf den 

Seiten 29 bis 32 veröffentlicht ist. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das System zur Vergütung der 

Vorstandsmitglieder der Abacho Aktiengesellschaft zu billigen.
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Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Haupt-

versammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die An-

meldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer 

Sprache erfolgen. Die Berechtigung ist durch eine in Textform in deut-

scher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstell-

te Bescheinigung des Anteilsbesitzes nachzuweisen. Der Nachweis des 

Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptver-

sammlung zu beziehen, also auf Freitag, den 30. April 2010, 0:00 Uhr 

(Nachweisstichtag), und muss der Gesellschaft ebenso wie die Anmel-

dung zur Hauptversammlung bis spätestens Freitag, den 14. Mai 2010, 

24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen:

Abacho Aktiengesellschaft 

c/o quirin bank AG 

Corporate Actions / HV 

Kurfürstendamm 119 

10711 Berlin 

Telefax: +49 (0)30 89021-389 

E-Mail: hauptversammlungen@quirinbank.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versamm-

lung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nach-

weis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme 

und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich 

nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstich-

tag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 

Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteils-

besitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Um-

fang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am 

Nachweisstichtag maßgeblich, d. h., Veräußerungen von Aktien nach 

dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung 

zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes 

gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, 

die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach 

Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nach-

weisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

Nach dem fristgerechten Eingang der Anmeldung und des Nachweises 

über den Anteilsbesitz werden den Aktionären die Eintrittskarten für 

die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Ein-

trittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei 

der Depotbank eingehen.

Stimmrechtsvertretung

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein 

Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt wer-

den. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der 

Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachterteilung kommen sowohl 

Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber 

der Gesellschaft in Betracht.

Für Vollmachten, die nicht an Kreditinstitute bzw. gemäß § 135 Absatz 8 

oder gemäß § 135 Absatz 10 in Verbindung mit § 125 Absatz 5 AktG Kre-

ditinstituten insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen (ins-

besondere Aktionärsvereinigungen) erteilt werden, gilt gem. § 15 Abs. 1 

der Satzung: Die Vollmacht kann jedenfalls schriftlich oder per Telefax 

erteilt werden, etwaige andere im Gesetz geregelte Formen für die Ertei-

lung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmäch-

tigung gegenüber der Gesellschaft werden durch die Satzung nicht ein-

geschränkt. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 

der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können nach § 134 

AktG daher in Textform erfolgen. 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebe-

ten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular auf der Rückseite der Ein-

trittskarte zu verwenden.

Wir weisen darauf hin, dass auch zur Bevollmächtigung eine ordnungsge-

mäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich sind. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Haupt-

versammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder 

durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen. 

Nachweise über die Bevollmächtigung bzw. einen Widerruf können ge-

genüber der Gesellschaft an folgende Adresse übermittelt werden: 

Abacho Aktiengesellschaft  

Mauerstraße 79  

10117 Berlin 

Telefax: +49 (0)30 23322-892 

E-Mail: hv@abacho.net

Kreditinstitute bzw. gemäß § 135 Absatz 8 oder gemäß § 135 Absatz 10 

in Verbindung mit § 125 Absatz 5 AktG Kreditinstituten insoweit gleich-

gestellte Personen oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsverei-

nigungen) haben die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 AktG). 

Wir empfehlen unseren Aktionären, sich bezüglich der Form der Voll-

machten mit den Genannten abzustimmen. Wir weisen darauf hin, dass 

auch insoweit eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des 

Anteilsbesitzes erforderlich sind. 

Wir bieten unseren Aktionären auch an, einen von der Gesellschaft be-

nannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung 

ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Vollmacht erteilen möch-

ten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Soweit 
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der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt 

wird, müssen diesem zu Abstimmungen Weisungen für die Ausübung 

des Stimmrechts erteilt werden. Ohne entsprechende Weisung darf der 

von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht 

nicht ausüben.

Mit der Eintrittskarte erhalten die Aktionäre ein Formular zur Erteilung 

der Vollmacht und von Weisungen zu den Punkten der Tagesordnung. 

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-

ter bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichte-

rung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen – möglichst unter Ver-

wendung des zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung 

von ihrer Depotbank übermittelten Vollmachts- und Weisungsformulars 

– spätestens bis Donnerstag, den 20. Mai 2010, 24:00 Uhr, per Post, per 

Fax oder per E-Mail an die folgende Adresse zu übermitteln:

Abacho Aktiengesellschaft 

Mauerstraße 79 

10117 Berlin 

Telefax: +49 (0)30 23322-892 

E-Mail: hv@abacho.net

Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreters sind eine fristgerechte Anmeldung nach den 

vorstehenden Bestimmungen und der Nachweis des Anteilsbesitzes er-

forderlich. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesell-

schaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft zur Verfü-

gung gestellten Formulare besteht nicht.

Rechte der Aktionäre, eine Ergänzung der Tagesordnung zu 
verlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-

kapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 € erreichen, kön-

nen gemäß § 122 Abs. 2 AktG schriftlich (§ 126 BGB) verlangen, dass Ge-

genstände auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und 

bekanntgemacht werden; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. 

Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder 

eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft 

mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des 

Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. 

Letztmöglicher Zugang für ein Verlangen auf Ergänzung der Tagesord-

nung ist damit Dienstag, der 20. April 2010, 24:00 Uhr.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit 

sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht werden – unver-

züglich im elektronischen Bundesanzeiger bekanntgemacht.

Verlangen von Aktionären zur Ergänzung der Tagesordnung sind an fol-

gende Anschrift zu richten:

Abacho Aktiengesellschaft 

Mauerstraße 79 

10117 Berlin

Rechte der Aktionäre zur Ankündigung von Anträgen und 
Wahlvorschlägen (§§ 126 Abs. 1; 127 AktG)

Jeder Aktionär hat das Recht, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten 

der Tagesordnung sowie zur Geschäftsordnung in der Hauptversamm-

lung zu stellen, ohne dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer 

Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung 

bedarf.

Nach § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des 

Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellung-

nahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berech-

tigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn 

der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft 

einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichts-

rat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an 

die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der 

Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzu-

rechnen. Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zu-

gänglich gemacht zu werden, wenn die Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 

AktG vorliegen. Nach § 127 AktG gilt für den Vorschlag eines Aktionärs 

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern § 126 

AktG sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. 

Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu 

machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 3 

AktG und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthält. 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind an folgende Anschrift 

zu richten:

Abacho Aktiengesellschaft 

Mauerstraße 79 

10117 Berlin 

Telefax: +49 (0)30 23322-892 

E-Mail: hv@abacho.net

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht be-

rücksichtigt. Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge und 

Wahlvorschläge, d. h. solche, die der Gesellschaft bis Donnerstag, den 06. 

Mai 2010, 24:00 Uhr, zugehen, werden nebst einer etwaigen Stellung-

nahme der Verwaltung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen im In-

ternet unter www.abacho.net im Bereich „Investor Relations/Hauptver-

sammlung“ unverzüglich zugänglich gemacht.



Auskunftsrecht des Aktionärs in der Hauptversammlung  
(§ 131 Abs. 1 AktG)

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vor-

stand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit 

sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung er-

forderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen 

und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 

Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernab-

schluss eingebundenen Unternehmen. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung

Von den insgesamt ausgegebenen 14.752.473 Stückaktien der Gesell-

schaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 

14.752.473 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt, jede Aktie ge-

währt jeweils eine Stimme. 

Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft /  
weitergehende Informationen zu den Rechten der Aktionäre

Alsbald nach der Einberufung werden die Angaben gem. § 124a AktG 

über die Internetseite der Gesellschaft www.abacho.net im Bereich „In-

vestor Relations / Hauptversammlung“ zugänglich sein. Dort werden 

von der Einberufung der Hauptversammlung an auch weitergehende In-

formationen zu den Rechten der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2, § 126 

Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG zugänglich gemacht.

Berlin, im April 2010 

Abacho Aktiengesellschaft 

Der Vorstand

Anfahrt Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
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